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Loh nsteuerbeschein ig u n g
(Elsterbeschein ig u ngl 2012

In Zeile 10 der Lohnsteuerbescheinigung sind
ermäßigt besteuerte Entschädigungen wie die
Abfindung einzutragen. Nachdem aber hier die
\/oraussetzungen der ermäßigten

'-Jesteuerung nicht vorgelegen haben und
damit auch nicht ermäßigt nach der
Fünftelregelung besteuert werden konnte,
wurde die Abfindung in der Zeile 10 der
Lohnsteuerbescheinigung zu Recht nicht
ausgewiesen.
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ermäßigt besteuert wurden, können in die
Zeitöulgeingetragen werden. Diese müssen in
dem unter Nr. 3 bescheinigten
Bruttoarbeitslohn enthalten sein. (BMF-
Schreiben vom 22.08.2011, BSIBL. I S. 813
unter l, Ziffer 7) Aus dem Wortlaut des BMF-
Schreibens ("können") ergibt sich, dass der
\usweis in der Zeile 19 der

'-r-ohnsteuerbescheinigung lediglich eine
fakultative Möglichkeit des Arbeitgebers
darstellt, jedoch keine Ausweispflicht
begründet.

Ausdruck der elektronischen Lohnstererbesheinigung für 2012
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